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König Konrads für St. Maximin in Trier als Zeuge auf zusammen mit 
Anselm von Havelberg, Bernhard von Clairvaux und Gerland von 
Flo reffe18). Daß Otto auch als Theologe geschätzt wurde, zeigt eine 
Handschrift aus Petau11), die Otto unter den Großen aufzählt, die auf 
dem Konzil zu Reims 1148 zugegen waren. Auf diesem Konzil, auf dem 
Gilbert de la Porrée verurteilt wurde, traf Otto wiederum mit Abt 
Hugo von Prémontré und Bernhard von Clairvaux zusammen, aber er 
fand dort auch neben vielen Bischöfen so bekannte magistri wie den 
Archidiakon von Laon, Gauthier de Mortagne (der 1157 Bischof von 
Laon wurde und in einen üblen Streit mit dem in seiner Diözese ge­
legenen Prémontré geriet) und Petrus Lombardus, von dessen Sentenzen­
kommentar eine Kurzfassung aus dem 12. Jahrhundert erhalten ist, die 
wahrscheinlich in dem Prämonstratenserinnen-Stift Dünwald (bei Köln) 
entstand11), einer Gründung, die auf die Vorfahren von Ottos zweitem 
Nadifolger Hermann von Ahr zurückgeht und in der noch Verwandte 
von diesem lebten. Von Ottos eigener schriftstellerischer Tätigkeit hat 
das Zisterzienserkloster Vauclair ein Beispiel der Nachwelt erhalten: ein 
in leoninisdien Versen abgefaßtes Lehrgedicht über die goldene Zahl15). 
Ob der in der Kalenderberechnung so versierte Propst von Cappenberg 
mit jenem magister Odo identisch ist, der die Sonnenfinsternis von 1184 
voraussagte, bleibt allerdings ungewiß16). Cappenberg erhielt während 
Ottos Amtszeit die Kirche zu Werne einschließlich Archidiakonatsrechten 
und die Kirche zu Ahlen17), sowie andere Rechte und Besitztitel18). 
Selbstverständlich ist Otto in zahlreichen Urkunden der Bischöfe von 
Münster als Zeuge genannt. Sein Einfluß und seine Bedeutung lassen sich 
auch an den vielen Nekrologien ablesen, die seinen Todestag (f 30. März
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